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Benutzerhinweise

Die Reihe ,Falle” ermdglicht sowohl den Einstieg als auch die Wiederho-
lung des jeweiligen Rechtsgebiets anhand von Klausurfallen. Denn unser
Gehirn kann konkrete Sachverhalte besser speichern als abstrakte Formeln.

Ferner erfordern Priifungsaufgaben regelmaBig das Losen konkreter Félle.
Hier muss dann der Kandidat beweisen, dass er das Erlernte auf den kon-
kreten Fall anwenden kann und die spezifischen Probleme des Falles ent-
deckt. AuBerdem muss er zeigen, dass er die richtige Mischung zwischen
Gutachten- und Urteilsstil beherrscht und an den Problemstellen tiberzeu-
gend argumentieren kann. Wahrend des Studiums besteht die Gefahr, dass
man zu abstrakt lernt, sich verzettelt und letztlich génzlich den Uberblick
Uber das wirklich Wichtige verliert.

Nutzen Sie die jahrzehntelange Erfahrung unseres Repetitoriums. Seit bald
60 Jahren wenden wir konsequent die Fallmethode an. Denn ein prii-
fungsorientiertes Lernen muss ,hart am Fall” ansetzen. SchlieBlich sollen
Sie keine Aufsatze oder Dissertationen schreiben, sondern eine lberzeu-
gende Losung des konkret gestellten Falles abgeben. Da wir nicht nur
Skripten herausgeben, sondern auch in mindlichen Kursen Studierende
ausbilden, wissen wir aus der taglichen Praxis, ,wo der Schuh driickt”.

Die L6sung der ,Falle” ist kompakt und vermeidet - so wie es in einer Klau-
surlésung auch sein soll — Uberflissigen, dogmatischen ,Ballast”. Die L6-
sungen sind, wie es gute Klausurlésungen erfordern, komplett durchge-
gliedert und im Gutachtenstil ausformuliert, wobei die unproblematischen
Stellen unter Beachtung des Urteilsstils kurz ausfallen.

Wir vermitteln hier die Klausuranwendung. Die Reihe ,Félle” ersetzt nicht
die Erarbeitung der gesamten Rechtsmaterie und ihrer Struktur. Uber-
greifende Aufbauschemata fiir das gesamte Strafrecht finden Sie in unse-
rem ,Aufbauschemata Strafrecht”. Ferner empfehlen wir Ihnen zur Erarbei-
tung der jeweiligen Rechtsmaterie unsere Reihe ,Basiswissen”. Mit dieser
Reihe gelingt Ihnen der erfolgreiche Start ins jeweilige Rechtsgebiet: ver-
standlich dargestellt und durch zahlreiche Beispiele, Ubersichten und Auf-
bauschemata anschaulich vermittelt. Sofern die RU zitiert wird, handelt es
sich um unsere Zeitschrift ,Rechtsprechungsiibersicht”, in der monatlich
aktuelle, examensverdachtige Falle gutachterlich gelst erscheinen.

Viel Erfolg und viel Spaf3!

Benutzerhinweise
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Diebstahl

Fall9: Gebrauchsentwendung einer EC-Karte
(BGH, Beschl. v. 16.12.1987 — 209/87, BGHSt 35, 152)

Die A brachte aus dem Schreibtisch im Arbeitszimmer ihres Bruders eine
durch Magnetstreifen kodierte EC-Karte an sich. Diese ermoglicht dem
Benutzer, von einem Geldautomaten bei Eingabe der dem Kontoinha-
ber personlich zugeteilten Geheimnummer im Rahmen eines bestimm-
ten Volumens Betrage bis zu 200 € abzuheben. Die A hob unter Verwen-
dung dieser Karte und der Geheimnummer einmal einen Geldbetrag in
Hohe von 150 € ab und behielt das Geld fiir sich. Sodann legte sie in ei-
nem unbeobachteten Augenblick die EC-Karte in den Schreibtisch ihres
Bruders zurtick.

Strafbarkeit der A?

I. Die A kdnnte einen Diebstahl gemaf3 § 242 Abs. 1 durch Herausnehmen
der EC-Karte aus dem Schreibtisch begangen haben.

1. Die EC-Karte stellte fur A eine fremde bewegliche Sache dar, die sie
durch Herausnahme aus dem Schreibtisch unter den Voraussetzungen ei-
nes Gewahrsamsbruchs und neuer Gewahrsamsbegriindung wegnahm.

2. Fraglich kénnte allerdings sein, ob die A, die vorsatzlich handelte, auch
die Absicht hatte, sich diese EC-Karte (rechtswidrig) zuzueignen.

Dann musste sie mit zumindest bedingtem Vorsatz eine Enteignung der
Karte in Aussicht genommen und zugleich die Absicht gehabt haben, sich
(oder einem Dritten) diese Sache — gemeint: Karte — anzueignen.

a) A handelte zielgerichtet in der Vorstellung, sich diese Karte anzueignen.
Sie nahm diese aus dem Schreibtisch in der Vorstellung, die Karte funkti-
onsgerecht an einem Geldautomaten einzusetzen. Ein derartiger Gebrauch
ist typischerweise nur dem Eigentiimer vorbehalten, dessen Rechtsstel-
lung sie sich durch Nutzen der Karte anmaf3en wollte.

b) Fraglich bleibt aber, ob dieses Anmaflen einer eigentlimerdhnlichen
Stellung zugleich mit dem Willen einer auf Dauer vorgestellten Enteignung
des Eigentlimers einherging. Immerhin wollte A die EC-Karte nach deren
Gebrauch dem Bruder als Eigentiimer zurlickgeben.

Stellt man allein auf die kérperliche Sachsubstanz (gegenstandlich be-
schrankt auf die EC-Karte) ab, ist angesichts der geplanten Rickfihrung
der Karte eine dauerhafte Enteignung durch A von vornherein nichtin Aus-
sicht genommen, ein Diebstahl an der Karte mithin abzulehnen.

Demgegeniiber kdnnte auf einen méglicherweise in der weggenomme-
nen Sache verkorperten Sachwert abzustellen sein: Dann lieBe sich eine
vorgestellte Enteignung bejahen, wenn der Tater durch zeitweiligen Ge-
brauch des Gegenstandes einen insoweit in der Sache verkdrperten Sach-
wert dem Eigentiimer dauerhaft zukiinftig vorenthalten wollte. Nach die-
ser Ansicht ist eine Enteignung ebenfalls abzulehnen, da sich der (Sach-)
Wert einer EC-Karte durch deren Gebrauch nicht verringert.

Die iiberwiegende Ansicht3® vereinigt beide Ansatze miteinander (soge-
nannte Vereinigungstheorie), lehnt aber unter Berlicksichtigung dieser

38 Fischer § 242 Rn. 35.



Fall 9: Gebrauchsentwendung einer EC-Karte

beiden Maf3stabe eine in Aussicht genommene Enteignung durch den Ta-
ter jedenfalls dann ab, wenn die weggenommene EC-Karte dem Berechtig-
ten nach Gebrauch wieder zur Verfligung gestellt werden soll. Die straf-
rechtliche Beurteilung der Wegnahme einer kodierten Scheckkarte richtet
sichim Wesentlichen nach den gleichen Kriterien, die fiir die Wegnahme ei-
nes Schliissels gelten, wenn der Tater damit ein Behéltnis 6ffnen und den
Inhalt entwenden will.

Ein Diebstahl der EC-Karte wird nur in den Féllen anzunehmen sein, wenn
der Tater den Berechtigten endgiiltig, also auch nach der unbefugten Be-
nutzung, von der Verfiigung uber die Karte — z.B. durch Wegwerfen oder
Behalten - ausschlieBen will.

Eine EC-Karte lasst sich auch nicht mit einem Sparbuch vergleichen. Wéh-
rend ein Sparbuch als Beweisurkunde fiir die darin verbriefte Forderung
und als entsprechendes Legitimationspapier fiir den jeweiligen Inhaber
gilt, verkorpert die EC-Karte als solche funktionsspezifisch keine bestimmte
Geldforderung des Karteninhabers gegen das kontofilihrende Bankinstitut.
Sie ist funktionsspezifisch als ,Schlissel zum Konto” ein moglicher Weg,
Kontoverfiigungen zu treffen, ohne dass sich hieraus ein entsprechender
Sachwert ermessen lieBe - z.B. Kontostand befindet sich im Dispositions-
kredit.

Da alle Uberlegungen vorliegend zum selben Ergebnis gelangen, kann ei-
ne Entscheidung unterbleiben.

Daher hat A lediglich eine straflose GebrauchsanmafBung (furtum usus)
an der EC-Karte begangen, als sie diese aus dem Schreibtisch herausnahm.

Aist nicht strafbar gemaf3 § 242 Abs. 1.

Il. A kdnnte einen Computerbetrug gemal3 § 263 a Abs. 1 Mod. 3 began-
gen haben, als sie am Geldautomaten die personliche Identitdtsnummer
(PIN) eingab.

1. Dann miisste die Eingabe der persdnlichen Geheimnummer zugleich ei-
ne unbefugte Verwendung von Daten darstellen.

a) Die von A in den Geldautomaten eingegebenen Informationen in Form
der personlichen Geheimnummer waren Daten, da sie Gegenstand eines
Datenverarbeitungsvorgangs sein konnten. Durch Eingabe hat A diese Da-
ten auch verwendet.

b) Fraglich ist, ob die A die Daten ,unbefugt” verwendet hatte. Die Ausle-
gung dieses Merkmals ist zweifelhaft, allerdings besteht Einigkeit in der An-
nahme dieser Voraussetzung, wenn die Abhebung an einem Geldautoma-
ten durch einen Nichtberechtigten erfolgt, der eine gefalschte, manipulier-
te oder mittels verbotener Eigenmacht erlangte Karte verwendet. In einem
solchen Fall ist das Handeln betrugsdquivalent.

In diesem Sinne war die A nicht berechtigt, da sie die EC-Karte zuvor durch
Wegnahme erlangt hatte.

2. Dieses Verhalten der A fiihrte zudem zur Beeinflussung eines Datenver-
arbeitungsvorgangs dergestalt, dass nach Eingabe der persénlichen Ge-
heimnummer eine Barauszahlung veranlasst wurde. Infolge dieses Daten-
verarbeitungsvorgangs und der erfolgten Bargeldauszahlung erlitt die

Genau aufden SV achten:
was will der Tater nach
Gebrauch der Karte: Weg-
werfen? Riickgabe?

EC-Karte / Sparbuch

Beachte: ,Kann” meint
,muss”!

Das konkrete Anknlip-
fungsverhalten genau
benennen.

Nicht den Datenbegriff
aus § 202 a Abs. 2 verwen-
den.

Vgl. dazu ausfiihrlich
Fall 22.

Die Bank hat zunachst
den Schaden!
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Andere Normen (§§ 274,
303 a) scheiden aus!

Beachte: Anderes An-
knupfungsverhalten

Zivilrechtlicher Bezug des
Merkmals ,fremd”

Tatsdchlicher Bezug des
Merkmals ,Wegnahme"!
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Diebstahl

kontofiihrende Bank tiberdies einen Vermogensschaden i.H.d. ausgezahl-
ten Betrages.

3. Die A handelte vorsatzlich und in der Absicht, sich zu Unrecht zu berei-
chern. Rechtfertigungsgriinde und SchuldausschlieBungsgriinde lie-
gen nicht vor.

Durch Eingabe der persdnlichen Geheimnummer ist die A eines Computer-
betruges gemaR § 263 a schuldig.

lll. Des Weiteren kénnte die A einen Diebstahl gemaf3 § 242 Abs. 1 durch
Herausnahme der Geldscheine begangen haben.

1. Dann mussten die Geldscheine als bewegliche Sachen zum Zeitpunkt
des Herausnehmens fremd gewesen sein.

Es kdnnte erwogen werden, dass - dhnlich wie in den Féllen des Tankens
ohne zu bezahlen - durch Herausgabe der Geldscheine seitens des Geldau-
tomaten und zeitgleicher Herausnahme dieser Geldscheine durch A eine
Ubereignung gemiB § 929 S. 1 BGB erfolgt ist.

Indes ist vorliegend zu beriicksichtigen, dass die kontoflihrende Bank nur
den Willen hat, rechtsgeschiftliche Ubereignungen an ihre jeweiligen Ver-
tragspartner aus den Girovertragen zu vollziehen. Mithin enthalt die Preis-
gabe der Geldscheine durch den Geldautomaten nur das Angebot an den
jeweiligen Vertragspartner, diesem diese Geldscheine zu Gibereignen.

Dieses Angebot nahm die A nicht an. Zum einen gab sie keinerlei (Vertre-
ter-)Erklarungen fiir ihren Bruder als Vertragspartner ab, zum anderen fehl-
teihr die Vertretungsmacht. Infolgedessen hat eine Ubereignung der Geld-
scheine zum Zeitpunkt der Preisgabe an A nicht stattgefunden, vielmehr ist
die ausfiihrende Bank Eigentiimerin der Geldscheine geblieben.

2. Fraglich ist, ob die A durch Herausnahme der Geldscheine diese wegge-
nommen, also fremden Gewahrsam gebrochen und neuen begriindet hat.

Das Erfordernis der Sachherrschaftsbegriindung durch sie ist gegeben, al-
lerdings ist die Annahme eines Gewahrsamsbruches zweifelhaft, da der
Geldautomat ohne weitere dufSerliche Manipulationen gleichsam ,freiwil-
lig” die Geldscheine herausgab.

Nach heute tiberwiegender Ansicht3® wird von einem tatbestandsaus-

schlieBenden Einverstandnis seitens der Bank ausgegangen, wenn der
den Auszahlungsvorgang auslosende Tater sich unter Nutzung der richti-
gen Geheimnummer das Geld verschafft. Die reale Willensbildung der
Bank geht dahin, jedes Mal bei Eingabe der richtigen Geheimnummer in
Verbindung mit den Ubrigen Kontodaten die tatsdchliche Sachherrschaft
an den Geldscheinen aufzugeben.

Mangels Gewahrsamsbruches scheidet die Begehung eines Diebstahls aus.

IV. Soweit das Verhalten der A durch Herausnehmen der Geldscheine den
Tatbestand einer Unterschlagung gemal3 § 246 Abs. 1 erfillt, tritt diese
als formell subsidiar hinter dem Computerbetrug zurtick.

Ergebnis: A ist wegen eines Computerbetruges gemal3 § 263 a strafbar.

39 Fischer § 242 Rn. 26.



12. Teil

Nachdem jetzt auch der
BGH in Ubereinstim-
mung mit dem Schrift-
tum die erfolgsbezogene
Auslegung vertritt, be-
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Hehlerei

12. Teil: Hehlerei

Fall 39: Neue Rechtsprechung: Absatzerfolg
(BGH, Beschl. v. 14.05.2013 - 3 StR 69/13, RU 2013, 643)

H bemdihte sich im Einverstandnis mit D sowie in dessen Interesse selb-
standig um den Verkauf mehrerer Gemalde im Werte von 1,5 Mio. €.
Diese waren Jahre zuvor von Unbekannten aus dem Atelier des Malers
gestohlen und von D in Kenntnis des Diebstahls glinstig angekauft wor-
den.Nach dem Tod des Malers beauftragte D den H, einen Kaufer fiir die
Bilder zu suchen und tiberbrachte ihm 13 Bilder. H hielt es fiir mdglich,
dass es sich bei dem D nicht um den Eigentiimer der Bilder, sondern um
einen Hehler handelte. Dies war ihm aber wegen der versprochenen
Provision in Hohe vom 10 % des Verkaufspreises gleichgiiltig. Im Rah-
men seiner Bemiihungen fertigte er Photographien von den Bildern
und sprach verschiedene potentielle Kaufer an. Die Verkaufsbemihun-
gen des H blieben erfolglos. Strafbarkeit des H?

I. H kdnnte sich durch seine Verkaufsbemiihungen wegen Hehlerei ge-
maB § 259 Abs. 1 strafbar gemacht haben.

1. Die Bilder miissten hehlereitauglich gewesen sein. Sie mussten aus ei-
nem Diebstahl oder aus einem sonstigen Vermoégensdelikt stammen.
Die urspriinglich gestohlenen Bilder hat sich D seinerseits durch Hehlerei
verschafft, indem er die Bilder zu einem glinstigen Preis angekauft hat. Da
§ 259 ein Vermogensdelikt ist, kann auch die Hehlerei selbst eine taugliche
Vortat fiir die Hehlerei sein = Kettenhehlerei.'3

2, Fraglich ist, ob H eine Hehlereihandlung begangen hat.

a) Er konnte sich die Bilder verschafft haben. Ein Verschaffen liegt vor,
wenn der Hehler im einverstandlichen Zusammenwirken mit dem Vortater
eine eigentimerahnliche Verfligungsgewalt lber die Sache zu eigenen
Zwecken erlangt.’>* Das trifft auf H nicht zu. H tritt als Verkaufskommissio-
nar auf, der im Interesse und fiir Rechnung des Vortaters tétig ist.

b) H kdnnte jedoch die Tatvariante des Absetzens erfiillt haben. Absetzen
bedeutet die wirtschaftliche Verwertung der bemakelten Sache durch
selbstandige Tatigkeit des Hehlers auf Rechnung des Vortaters.'>® Der Ab-
setzende handeltin eigener Regie auf fremde Rechnung. Problematisch ist,
dass H sich zwar um den Absatz bemiiht hat, es aber im Ergebnis nicht zu
einem Absatzerfolg kam.

Absatzbemiihungen geniigen nicht fiir eine vollendete Hehlerei, er-
forderlich ist ein Absatzerfolg. Sowohl das Absetzen als auch die Absatz-
hilfe sprechen im Wortlaut fir einen Absatzerfolg als gelungenes Ver-
dufBlern. Systematisch zeigt der Blick auf die Tatvariante des Verschaffens
in die gleiche Richtung. Das Verschaffen meint wie das Ankaufen den Uber-
gang der selbstandigen Vermdgensgewalt vom Vortater auf den Hehler. Es

153 Fischer § 259 Rn. 3.
154 Wessels/Hillenkamp BT 2 Rn. 847.
155 Wessels/Hillenkamp BT 2 Rn. 859.



STICHWORTVERZEICHNIS

Die Zahlen verweisen auf die Seiten.

aberratio ictus 107
Abhebung am Geldautomaten............ceeceenns 65
Absatzerfolg 116
Auslieferungsfahrt 20
Auszahlung fehlgebuchter Gutschriften............. 43
Bandendiebstahl 28
Bankuberfall 100
Befugnistheorie 47
Betreffen des Diebes auf frischer Tat .......coccccuu.en. 110
Betrug 39
Betrugseinheit 47,60
Computerbetrug 65
Detektiv 9
Diebesfalle 17
Diebstahl 1
Dreieckserpressung 103
EC-Karte 22
Eingehungsbetrug 49,50, 54
Erfullungsbetrug 50
Erpressungseinheit 105
Erschleichen von Leistungen ..........cocneecennecenn. 72
Erschleichen von Leistungen durch

unauffalliges Auftreten 75
Falsche Schlissel 31
Fehlbuchung 43,44
Finalzusammenhang beim Raub........cccccoevenevee 87
Formelle Subsidiaritat der Unter-

schlagung 33
Garantenstellung 44
GebrauchsanmaBung (furtum usus) ......c...ceeeeeneeee. 23
Gefdhrliches Werkzeug ...........cowvnseeenseeens 25, 86,93
Geldschulden als Gattungsschulden...................... 20
Geldspielautomat 70
Geld-zuriick-Garantie 54

Gutglaubiger Erwerb als Vermbgensschaden.... 61

Hehlerei

116

Hehlerei und Absatzerfolg ..........cccce....
Herrenlosigkeit

Ingerenz

Juristisch-okonomischer

Vermdgensbegriff 56,57
Karitativer Zweck 50
Kreditkarte im Drei-Partner-System .........cccoeeceee 80
Kundenkarte 80
Kundenkarte im Zwei-Partner-System.................. 79
Lagertheorie 47

Leerspielen eines Geldspielautomaten................. 68

Leichtfertigkeit 108
Leistungsautomat 70
Lippenpflegestift als Raubmittel .......ccoccconnrrenereenne 93
Mahnverfahren 39
Missbrauch von Scheck- und Kreditkarten........... 82

Missbrauchliche Nutzung der Parkuhr
Missbrauchstatbestand

Nachldssige Vertretung als Untreue.........cooccenee 77
Naheverhaltnis 104
Parkgebiihr 72
Parkuhr 72
Provisionsvertreterbetrug 49
Prozessbetrug 39
Raub 85
Raub mit Todesfolge 92
Raub mit Todesfolge in der

Beendigungsphase 107
Rauberische Erpressung 96
Rauberischer Diebstahl 110
Rechtstatsache 39
Rucktrittsrecht 54
Ruckverkauf 21
Sachbeschadigung 36
Sachgedankliches Mitbewusstsein ............cceee... 40
Sachwerttheorie 22
Scheckkarte 23
Scheinwaffe 94
Schreckschusspistole 100
se ut dominum gerere 21
Stoffgleichheit 51
Subjektive Theorie 29
Substanztheorie 22

121



Tatbestandsverschiebung
Tatherrschaftslehre
Tatsachenbehauptung
Tauschungsaquivalenz

Treuebruchtatbestand 77,

Trickdiebstahl

32
29
43
66
79

Unterschlagung
Untreue

Vereinigungstheorie
Vermdgensbetreuungspflicht........oecveccersneceens
Vermdgensschaden
Vermdgensschaden beim gutglaubigen
Eigentumserwerb
Vermogensschaden im Falle eines
vereinbarten RUCKErittSrechts. ....coveceecerecennnee

122

Vermogensschutz bei verbotenen

Rechtsgeschaften 55
Vermdogensverfligung 40
Vertrauensverhaltnis 78
Verwenden einer Waffe 101
Warenautomat 70
Wegnahme einer Sache ohne

Zueignungsabsicht 96
Werturteil 39,53
Wildes Plakatieren 36
Wirtschaftlicher Vermogensbegriff .........coee.e. 56
Zueignungsabsicht bei geplanter

Rickfiihrung 20
Zueignungsabsicht bei Verbrauch ...................... 85
Zwei-Partner-System 80



	Fälle StrafRBT Innenteil.pdf
	01 Deckblatt
	02 Vorwort
	03 StrafRBTIVZ
	04 StrafR BT
	05 StrafRBTSIX




